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An die Mitglieder  
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Potsdam, im September 2024 

 

 

Rundschreiben 5 / 2024 

 

 

Zwischenprüfung 2025 erstmals nach neuer Prüfungsordnung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem am 01.08.2023 die neue „Verordnung über die Berufsausbildung zum Steuerfach-

angestellten und zur Steuerfachangestellten“ (kurz: Ausbildungsordnung) in Kraft trat und 

damit das Neuordnungsverfahren für die Steuerfachangestelltenausbildung abgeschlossen wurde, 

müssen alle Auszubildenden, die ihre Ausbildung nach dem 01.08.2023 begonnen haben, daher 

ihre Zwischen- und Abschlussprüfungen nach der neuen Prüfungsordnung ablegen. 

 

Die Zwischenprüfung 2025 findet in Brandenburg voraussichtlich am 03.03.2025 statt. Anmel-

dungen zur Zwischenprüfung müssen bis spätestens zum 15.12.2024 bei der Steuerberaterkam-

mer Brandenburg eingehen.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir im Hinblick auf den ersten Prüfungsbereich: „Ar-

beitsabläufe organisieren“ an die Ausbilder und Ausbilderinnen appellieren, diesen mit ih-

ren Auszubildenden durchzugehen und im Hinblick auf die anstehende Zwischenprüfung 

zu rekapitulieren. 

 

Die darin enthaltenen Themen, wie Arbeitsaufgaben zu planen, durchzuführen und zu 

kontrollieren, die Regelungen zur Verschwiegenheit und zum Datenschutz und zur Daten-

sicherheit einzuhalten usw. werden nicht in der Berufsschule unterrichtet. Es ist daher 

Aufgabe der Ausbilder*innen in der Praxis, diese prüfungssicheren Lerninhalte zu vermit-

teln. 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

 

Der Vorstand 

 

Anlage 


